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EINLADUNG 
zur Gemeindeversammlung auf 
Donnerstag, 3. Dezember 2015, 19.30 Uhr 
Mehrzweckhalle 
 
 
 
 

19.30 Uhr Politische Gemeinde 
 
1. Genehmigung des Verkaufs der Liegenschaft Stube, Vers.-Nr. 228, Kat.-Nr. 142 
 
2. Genehmigung des Voranschlages 2016 und Festsetzung des Steuerfusses auf   

45 % der einfachen Staatssteuer 
 
3. Gesuch von Ryad Khalil um Aufnahme in das Bürgerrecht der Gemeinde 

Marthalen 
 
4. Gesuch von Amza Shaini um Aufnahme in das Bürgerrecht der Gemeinde 

Marthalen 
 
5. Allfällige Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes 
 
 
anschliessend Primarschulgemeinde 
 
1. Genehmigung des Voranschlages 2016 und Festsetzung des Steuerfusses auf 

46 % der einfachen Staatssteuer 
 
2. Allfällige Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes 
 
 
anschliessend Reformierte Kirchgemeinde Marthalen 
 
1. Genehmigung des Voranschlages 2016 und Festsetzung des Steuerfusses auf   

14 % der einfachen Staatssteuer 
 
2. Allfällige Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes 
 
 
Die Stimmberechtigten werden zu diesen Gemeindeversammlungen freundlich 
eingeladen. An der Versammlung der Reformierten Kirchgemeinde Marthalen sind nur 
die reformierten Stimmberechtigten mit Wohnsitz in Marthalen stimmberechtigt. 
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Einbürgerungsgesuch von lntrabudda Thara 

Antrag 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung: 

Thara lntrabudda, geb. 25. Mai 1971, thailändische Staatsangehörige, Tochter 
der lntrabudda Jormsri Chankao, wohnhaft Underi Lochstrass 4, 8460 Martha
len, wird unter Vorbehalt der Erteilung des Kantonsbürgerrechts und der eidge
nössischen Einbürgerungsbewilligung, in das Bürgerrecht der Gemeinde Mart
halen aufgenommen. 

Weisung 

Thara lntrabudda wurde am 25. Mai 1971 in Khemarat, Ubon Ratchathani, 
Thailand, geboren. Sie besuchte von 1978-1984 die Grundschule, von 1984-
1987 die Oberstufe und von 1987-1988 die Berufswahlschule in Winterthur. 
Von 1988-1991 absolvierte sie in Winterthur die Lehre als Malerin. Thara ln
trabudda arbeitet seit 2003 als selbständige Malerin im eigenen Geschäft. 

Frau lntrabudda lebt seit Mai 2006 in Marthalen. 

Nach den vielen Jahren, in denen sie in der Schweiz lebt, empfindet sie die 
Schweiz als Mittelpunkt ihres Lebens und als den Ort, an dem sie sich wohl 
fühlt und an dem sie bleiben möchte. Als Ausdruck dieser Einstellung möchte 
sie daher die Schweizerische Staatsangehörigkeit erwerben und Bürgerin von 
Marthalen werden. 

Thara lntrabudda erfüllt die Wohnsitzerfordernisse gemäss Art. 9 des Bundes
gesetzes über das Schweizer Bürgerrecht sowie die Voraussetzungen gemäss 
§ 4 der kantonalen Bürgerrechtsverordnung. Thara lntrabudda kann daher un
ter Anwendung der Bestimmungen des Gesetzes über das Bürgerrecht durch
die Gemeindeversammlung eingebürgert werden.

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung dem Einbürgerungs
gesuch zuzustimmen. 

************* 
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• Präsidien-Konferenz der Kirchenpflegen
• Gemeinsamer Gemeindekonvent der Pfarrschaft und Angestellten
• Gemeinsamer Pfarrkonvent
• Kommissionen:

o rpg/Jugend/junge Erwachsene
o Gottesdienst und Musik;
o Erwachsenenbildung/Diakonie/Seniorenarbeit
o Kommunikation

c) die Freiwilligen

5. Befugnisse der Organe
Spezifisch bezüglich Zusammenarbeitsvertrag 
a) Der Kirchgemeindeversammlungen
Den Kirchgemeindeversammlungen stehen zu, respektive sind vorbehalten: 

• Die Genehmigung des Zusammenarbeitsvertrages und von Änderungen desselben
b) Der Kirchenpflegen
Den Kirchenpflegen stehen zu, respektive sind vorbehalten: 

• Die Bestimmung ihrer Mitglieder in den Kommissionen
• Das Festlegen der Entschädigung der Kommissionsmitglieder, welche nicht Mitglieder

einer Kirchenpflege sind, in Übereinstimmung mit dem Entschädigungsreglement der
jeweiligen Vertragsgemeinde

• Der ErlassGemeinsame Regelung der Organisation und Zusammensetzung des ge
meinsamen Gemeindekonvents der Mitarbeitenden

_• _WeitereBeschlussfassung über die Anträge der Präsidien-Konferenz zuhanden der 
Kirchenpflegen 

• Erfüllung weiterer durch die Kirchgemeindeordnungen zugewiesene Aufgaben
Für die Umsetzung der Anträge der Präsidien-Konferenz zuhanden der Kirchenpflegen ist die 
Zustimmung aller Kirchenpflegen erforderlich. 
c) Der Rechnungsprüfungskommissionen
Den Rechnungsprüfungskommissionen stehen zu, respektive sind vorbehalten: 

• Die Überwachung des Finanzhaushaltes der einzelnen Kirchgemeinden und der Über
nahme ihres Kostenanteils gemäss Zusammenarbeitsvertrag.

6. Aufgaben der Koordinationsgremien
a) der Präsidien-Konferenz
Der Präsidien-Konferenz steht zu, respektive ist vorbehalten: 
1. Vorbereiten gleichlautender Anträge zuhanden der Kirchenpflegen

Solche Anträge sind durch die einzelnen Präsidien an derenihren Kirchenpflegen zur Be
schlussfassung zu stellenunterbreiten bezüglich aller in deren Befugnis fallenden Geschäf
te, insbesondere:
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Zusammenarbeitsvertrag 
zwischen den 

Kirchgemeinden Senken, Marthalen, 
Ossingen, Rheinau-Ellikon und Trüllikon-Truttikon 

1. Zweck des Vertrages
Die einzelnen Kirchgemeinden können künftig die vielfältigen Bedürfnisse und Erwartungen 
ihrer Mitglieder mit einer Zusammenarbeit besser erfüllen. 
Zweck des Vertrages ist die Regelung der verbindlichen Zusammenarbeit der beteiligten 
Kirchgemeinden und damit die Nutzung von Potentialen und Synergien zur Stärkung des 
kirchlichen Lebens gemäss den Beschlüssen der ausserordentlichen Kirchgemeindeversamm
lungen vom 8. Juli 2016. 

2. Rechtsform und Rechtsgrundlage
Die Regelung der verbindlichen Zusammenarbeit der Kirchgemeinden Senken, Marthalen, 
Ossingen, Rheinau-Ellikon und Trüllikon-Truttikon (nachfolgend: Vertragsgemeinden) erfolgt 
mittels einer juristischen Person des Privatrechtseinfachen Gesellschaft gemäss Art. 72 nGG 
(neues Gemeindegesetz). Die vertraglichen Abmachungen entsprechen den erforderlichen 
Rechtsgrundlagen gemäss Art. 76a-g nGG. 

3. Art und Umfang der Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit beinhaltet ein Geben und Nehmen, einen fairen Umgang der Kirchge
meinden miteinander und eine Nutzung der Infrastruktur entsprechend ihrer Eignung. Inhaltlich 
umfasst die Zusammenarbeit die Ressorts Religionspädagogik/Jugendarbeit und junge Er
wachsene; Gottesdienst und Musik; Erwachsenenbildung/Diakonie/Seniorenarbeit sowie 
Kommunikation. 
Die Eigenständigkeit der Vertragsgemeinden als selbständige Körperschaften des öffentlichen 
Rechts bleibt gewahrt. 

4. Organisation der Zusammenarbeit
Die Organisation der Zusammenarbeit folgt dem Organisationsmodell und umfasst 
a) die Organe

• Kirchgemeindeversammlungen
• Kirchenpflegen
• Rechnungsprüfungskommissionen

Deren Befugnisse gemäss den Kirchgemeindeordnungen der Vertragsgemeinden bleiben ge
wahrt. 

b) die Koordinationsgremien
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Die Entschädigung der Kommissionsmitglieder, die nicht Mitglied einer Kirchenpflege oder 
angestellt sind, erfolgt in Übereinstimmung mit dem Entschädigungsreglement der jeweiligen 
und zulasten der Vertragsgemeinde, die das Kommissionsmitglied nominiert hat. 

Kirchgemeinde und ist von der Kirchenpflege zu entrichten, 111elche die Person nominiert hat. 
Jede Kirchenpflege ist auch für die Aufnahme der Kosten im eigenen Budget verantwortlich. 

7. Aufgaben der Freiwilligen
Die Freiwilligen unterstützen Pfarrämter, Kirchenpflegen und Angestellte in der Umsetzung
genehmigter Aktivitäten in der eigenen oder einer anderen Vertragsgemeinde oder überneh
men deren Umsetzung. Die Vertragsgemeinden sorgen für eine hinreichende Versicherung
der Freiwilligen gegen Unfall- und Haftpflichtansprüche.

8. Zusammenarbeitsbereiche
Grundsatz: Das Gemeinsame steht im Vordergrund. 

Die Fairness in der Zusammenarbeit und die Berücksichtigung aller Kirchenorte werden OOfGfl 
die Zusammenarbeitsbeschlüsse gemäss Anhang 2 sichergestellt und sind in der Arbeit der 
Kommissionen wie folgt einzuhalten� 

• Kommunikation

Es wird unter dem Logo 11Kirchen Weinland Mitte" mit einem gemeinsamen Kirchenblatt
und mit einer eigenen gemeinsamen Webseite kommuniziert, wobei die einzelnen Ver
tragsgemeinden berechtigt sind, auf ihre Angebote mit Link auf eine gemeindeeigene
Webseite zu verweisen. Das Kirchenblatt wird in allen Vertragsgemeinden in der glei
chen Woche verteilt. Die Kosten für das Kirchenblatt werden von den Vertragsgemein
den gemäss Mitgliederzahl getragen.

• Erwachsenenbildung, Diakonie und Seniorenarbeit

In diesen Bereichen werden Aktivitäten gemeinsam geplant, organisiert und an ver
schiedenen Orten durchgeführt. 

• Gottesdienst und Musik

Im Rahmen von Art. 53 und 55 der Kirchenordnung wird verbindlich festgelegt, dass 
nach Möglichkeit traditionelle Gegebenheiten berücksichtigt werden und ein gemeinsa
mer Gottesdienstplan erstellt wird, der insbesondere die allenfalls erforderlichen Vertre
tungen und die Gottesdienste/Andachten im Altersheim koordiniert. Jede Vertragsge
meinde hat das Recht, Termin und Ort der Konfirmation ihrer Jugendlichen selber zu be
stimmen. Die Gottesdienste sollen musikalisch offen gestaltet werden, und bei musikali
schen Anlässen ausserhalb der Gottesdienste werden nach Möglichkeit alle Kirchen be
rücksichtigt. Es soll mindestens ein Kirchenchor existieren, der in allen Vertragsgemein
den auftritt. 
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• der Anträge der Kommissionen, des gemeinsamen Gemeindekonvents und des ge
meinsamen Pfarrkonvents

• die Regelung der Organisation und Zusammensetzung des gemeinsamen Gemeinde
konvents

2. Wahrnehmung der weiteren Aufgaben:
• Sicherstellen des Funktionierens der Kommissionen
• Koordinieren, harmonisieren zwischen den Kommissionen
• Überwachen der Einhaltung der Zusammenarbeitsbereiche
• Vermitteln bei Konflikten innerhalb und zwischen Kommissionen

b) gemeinsamer Gemeindekonvent
Der gemeinsame Gemeindekonvent umfasst die Pfarrpersonen und Angestellten der Ver
tragsgemeinden. Er fördert die Zusammenarbeit zwischen den Pfarrpersonen und Angestell
ten. Er stellt den Informationsaustausch sicher. Er sorgt für den sorgsamen Umgang mit den
zur Verfügung stehenden Mitteln und nutzt Synergien zwischen den Vertragsgemeinden. Er
kann der Präsidien-Konferenz Anträge unterbreiten.
Er wird von einer für die Leitung von Gemeindekonventen qualifizierten Person geleitet. Die
Präsidien-Konferenz wählt die Leitung aus der Mitte des gemeinsamen Gemeindekonvents.

c) gemeinsamer Pfarrkonvent
Der gemeinsame Pfarrkonvent umfasst die Pfarrstellen allerPfarrpersonen der Vertragsge
meinden. Er unterstützt die Koordination zwischen den Vertragsgemeinden gemäss den Zu
sammenarbeitsbeschlüssen und
-richtlinien. Er regelt die Amtswochen-Stellvertretungen. Er bestimmt die Vertretung der Pfarr
schaft in den Kommissionen. Er kann der Präsidien-Konferenz Anträge stellen.

d) Kommissionen (gemäss Art. 171 KO der Landeskirche)
Zusammensetzung und Vorsitz:
Jede Kirchgemeinde delegiert ein Mitglied in jede Kommission. Diese sind Mitglieder der Kir
chenpflege oder von dieser nominiert. Pfarrpersonen, Jugendarbeit/Diakonie sowie weitere
Angestellte sind nach Bedarf in den Kommissionen vertreten. Den Kommissionen wird ein
angemessener Kompetenzrahmen vorgegeben, damit sie möglichst effizient und selbständig
arbeiten können. Jede Kommission bestimmt ihren Vorsitz aus ihrer Mitte selbst.
Aufgaben und Kompetenzen:
Jede Kommission hat folgende Aufgaben und Kompetenzen:

• Förderung der Innovation in ihrem Bereich
• Erarbeitung der Jahresplanung und Budgets in ihrem Bereich für die gemeinsamen Ak-

tivitäten der Vertragsgemeinden
• Antragstellung an die Präsidien-Konferenz
• Umsetzung der bewilligten Jahresplanungen und Budgets
• Einsetzen von Arbeits- respektive Projektgruppen für spezifische Fragen bzw. Anlässe

Entschädigung: 
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11.2. Pfarrteam „Weinland Mitte" ab 2020 
Ab 2020 zeichnet sich für Weinland Mitte eine erhebliche Reduktion von Pfarrstellenprozenten 
ab. Zukünftig ist eine gemeinsame Besetzung von Pfarrstellen zwischen Vertragsgemeinden 
anzustreben. Eine solche bedarf einer gemeinsamen Vereinbarung, welche durch die jeweili
gen Kirchgemeindeversammlungen und den Kirchenrat zu genehmigen ist. 

12. Übrige Stellen

Mit der verbindlichen Zusammenarbeit nehmen die gemeinsamen Aktivitäten zu. Deshalb ver
pflichten sich die Vertragsgemeinden bei Neubesetzungen und bei Pensenreduktionen von 
Stellen sowie bei Stellvertretungen vorrangig die personellen Ressourcen der Vertragsge
meinden zu berücksichtigen. 

13. Fristgerechte Behandlung von Kommissionsanträgen
Damit die Zusammenarbeit zwischen den Vertragsgemeinden funktionieren kann, sollen die 
Termine der Kirchenpflegesitzungen möglichst synchronisiert werden. 

14. Laufzeit des Vertrages

Der Vertrag hat eine minimale Laufzeit von 4 Jahren.ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 
Er kann von jeder Vertragsgemeinde jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 9 Monaten auf 
Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden, erstmals per 31. Dezember 2021. 

15. Schlussbestimmungen

15.1. Die Vertragsgemeinden setzen sich dafür ein, Meinungsverschiedenheiten und Interpre
tationsdifferenzen aus diesem Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen zu regeln. Bei er
folglosen Bemühungen werden die Bezirkskirchenpflege, subsidiär die entsprechenden 
Stellen der Landeskirche um Schlichtung ersucht. 

15.2. Diesem Vertrag können weitere Kirchgemeinden unter Übernahme der Rechte und 
Pflichten beitreten. Dies bedingt die Genehmigung des Beitritts durch die Kirchgemein
deversammlungen der bisherigen Vertragsgemeinden. 

16. Inkrafttreten
Der Vertrag kommt zustande, wenn er von mindestens drei der fünf Kirchgemeindeversamm
lungen der Vertragsgemeinden genehmigt wird. 
Die zustimmenden Vertragsgemeinden unterbreiten den zustande gekommenen Vertrag ge
mäss Art. 175 Kirchenordnung dem Kirchenrat zur Genehmigung. Er tritt nach rechtskräftiger 
Genehmigung durch den Kirchenrat in Kraft. 

17. Vertragsexemplare
Dieser Vertrag wird siebenfach ausgefertigt. Jede Kirchgemeinde sowie die Bezirkskirchen
pflege und der Kirchenrat erhalten je ein Exemplar. 
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• rpg/Jugendliunge Erwachsene

In diesem Bereich sollen die Kinder ab der 2. Klasse mittels verbindlichen, einheitlichen, 
wenn möglich gemeinsamen rpg-Lektionen unterrichtet werden mit dem Ziel, das Zu
sammengehörigkeitsgefühl zu stärken. So soll insbesondere der Konf-Unti in Stamm
klassen und regionalen Modulen stattfinden. Die schon bestehenden Aktivitäten der 
freiwilligen Angebote sollen weitergeführt und eine gemeinsame Jugendarbeit, auch 
11nach Konfirmation", aufgebaut werden. 

Näheres regeln die Vertragsparteien in Zusammenarbeitsrichtlinien, die nicht Bestandteil die
ses Vertrages sind. 

9. Kostenteiler
Die Kosten der gemeinsamen Aktivitäten und Anlässe werden zwischen den Kirchgemeinden 
geteilt. Es gelten folgende Kostenteiler: 
a Die gesamten Nettokosten* werden gemäss Mitgliederzahl der beteiligten Vertragsge

meinden aufgeteilt. 
b 

C 

Bei selbsttragenden Anlässen werden die Nettokosten* gemäss Anzahl Teilnehmen-
den pro Vertragsgemeinde aufgeteilt. Die einzelnen Vertragsgemeinden können Ver
günstigungen beschliessen. 
Lokale Anlässe finanziert die durchführende Kirchgemeinde gemäss eigenem Be-
schluss. Bei gemeinsam organisierten Anlässen werden die Nettokosten* auf die teil
nehmenden Kirchgemeinden gemäss Mitgliederzahl aufgeteilt. 

* Als Nettokosten gelten die effektiv bezahlten Kosten (Sachaufwand) und Entschädigungen
für Begleitpersonen minus die Einnahmen aus Beiträgen oder Kollekten von Teilnehmenden.
Eigene, bestehende Raum- und Personalkosten einer Vertragsgemeinde werden nicht umge
lagert.

Die Vertragsparteien regeln die Zuordnung der verschiedenen Aktivitäten auf die Kostenteiler 
in Form einer Zusammenarbeitsrichtlinie, die nicht Bestandteil dieses Vertrages ist. 

10. Änderungen der Zusammenarbeitsrichtlinien
Die Zusammenarbeitsrichtlinien können mit der Zustimmung aller Vertragsparteien erlassen 
und geändert werden, ohne dass der Zusammenarbeitsvertrag geändert werden muss. 

11. Pfarrstellen
11.1. Pfarrteam „Weinland Mitte" (Amtsperiode 2016 bis 2020) 
Die Pfarrpersonen arbeiten bereits im Rahmen des Pfarrkonvents „Weinland Mitte" zusam
men. Mit dem Inkrafttreten des Zusammenarbeitsvertrages werden die Pfarrpersonen der Ver
tragsgemeinden Teil des Pfarrteams „Weinland Mitte". Bei Veränderungen im Pfarramt einer 
Vertragsgemeinde sowie bei Neu- und Bestätigungswahlen konsultiert die betreffende Ver
tragsgemeinde die übrigen Vertragsgemeinden. Für Aufsicht und aufsichtsrechtliche Anord
nungen gelten die Bestimmungen der Kirchenordnung. 
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Marthalen am 

Ossingen am 

Rheinau-Ellikon am 

Trüllikon-Truttikon am 

2018 

2018 

2018 

2018 

Genehmigung durch den Kirchenrat 

Vom Kirchenrat mit Beschluss Nr .................... am ................. genehmigt. 
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18. Abschiede der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinden

Marthalen, 16. März 2018 

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Senken 
Der Präsident Die Aktuarin 

Fritz Johner 

Reformierte Kirchgemeinde Marthalen 
Der Präsident 

Hanspeter Maag 

Julia Spiri 

Die Aktuarin 

Eveline Lüthi 

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Ossingen 

Die Präsidentin Die Aktuarin 

Juliana Wertli-Laager Gerda Oertli 

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Rheinau-Ellikon 
Der Präsident Der Aktuar 

Richard Müller Brander Bruno Wälte 

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Trüllikon-Truttikon 
Die Präsidentin Die Aktuarin 

Elsbeth Löffler Yvonne Lerch 

Genehmigt von den Kirchgemeindeversammlungen der Kirchgemeinden: 

Senken am 2018 
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